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§•2
Der Antrag des Kandidaten

(1) Der Antrag auf Eröffnung eines Promotionsvor- 
fahrens ist an den Wissenschaftlichen Rat zu richten 
bzw. bei dem Leiter der Institution zu stellen, an der 
das Verfahren durchgeführt werden soll. Ihm sind 
mindestens 4 Exemplare der Arbeit und die vom 
Wissenschaftlichen Rat geforderten Exemplare der 
Thesen beizufügen.

t •
(2) Außerdem sind einzureichen:
a) ein Lebenslauf, der insbesondere über den wis

senschaftlichen Werdegang Auskunft gibt
с ■■ г Lü<:e der Yeri Лег.-.гeher oder лпйегчт 
wissenschaftlicher Leistungen, darüber vorhan
dene Einschätzungen, Stellungnahmen und Re
zensionen

c) eine Einschätzung durch den zuständigen Leiter, 
die insbesondere über die wissenschaftliche Tätig
keit des Kandidaten und seine Persönlichkeits
entwicklung Auskunft gibt

d) eine beglaubigte Abschrift der Urkunde uoer das 
Diplom bzw. die Hauptprüfung

e) ein polizeiliches Führungszeugnis (außer bei For
schungsstudenten und planmäßigen Aspiranten)

f) -der Beleg über die nachgewiesenen Fremdspra
chenkenntnisse entsprechend den Bestimmungen 
der darüber vom Minister für Hoch- und Fach
schulwesen erlassenen Anweisung*

g) das Zeugnis über den Nachweis der marxistisch- 
leninistischen Kenntnisse (soweit bereits vorhan
den)

h) die Quittung über die entrichteten Promotions
gebühren.

(3) Der Antrag ist nur an einer Institution zu stel
len Er kann zurückgezogen werden, solange über ihn 
nicht entschieden ist. •

(4) Bei Vorliegen eines ordnungsgemäßen Antrages 
entscheidet das zuständige Gremium gemäß § 1 Abs. 1 
bzw. Abs. 2 (nachstehend zuständiges Gremium ge
nannt) innerhalb von 4 Wochen über die Eröffnung 
des Verfahrens.

(5) Di-э Promotionsgebühren betragen 200 M. Promo
tionsverfahren für Forschungsstudenten und planmä
ßige Aspiranten sind gebührenfrei.

(6) Empfehlungen auf Durchführung von Verfahren 
können von den Mitgliedern der Gesellschaftlichen 
und der Wissenschaftlichen Räte der Universitäten und 
Hochschulen sowie von zentralen gesellschaftlichen und 
wirtschaftsleitenden Organen den Vorsitzenden der 
Wissenschaftlichen Räte unterbreitet werden.

§3
Die Bedingungen für die Verleihung

(1) Der Doktor eines Wissenschaftszweiges wird ver
liehen nach

a) positiver Bewertung der wissenschaftlichen Arbeit 
(Dissertation)

b) erfolgreichem Nachweis über die Vertiefung der 
marxistisch-leninistischen Kenntnisse

* Anweisung Nr. 7,67 des Ministers für Hoch- und Fach
schulwesen vom 1. August 1967 (Verfügungen und Mitteilungen 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen Nr. 9 10/1967 
vom 10. Oktober 1967 S. 7)

c) angetretenem Nachweis über die Fremdsprachen
kenntnisse

d) erfolgreicher Verteidigung der Forschungsergeb
nisse.

(2) Wenn ein Kandidat die Hauptprüfung nicht ab
gelegt hat oder der Doktorgrad in einem Wissenschafts
zweig ungeslnebt wird, der nicht, dem Wissens eh а 
zweig der Hauptprüfung entspricht, legt das für die 
Durchführung des Verfahrens zuständige Gremium 
fest, welche Prüfungen in theoretischen Grundlagen 
abzulegen sind.

§4
Die wissenschaftliche Arbeit 

Per Хлг.і; i,tic hat seine besondere wisaenscvsit- 
tiche Qualifikation durch eine schriftliche Promotions
leistung nachzuweisen. Das kann auch durch mehrere 
Arbeiten gleicher oder zusammenhängender Thematik 
in der für den Wissenschaftszweig spezifischen Form 
(nachstehend Arbeit genannt) erfolgen. Sie ist in der 
Regel aus kollektiver Forschungsarbeit hervorgegan
gen.

(2) Der Kandidat hat mit der Arbeit den Nachweis 
zu erbringen, daß er wissenschaftliche Aufgaben, die 
den Erfordernissen der Entwicklung von Gesellschaft 
und Wissenschaft entsprechen, erfolgreich bearbeite; 
und mit hohem theoretischem Niveau gelöst hat sowie 
Wege für die praktische Anwendung der Ergebnisse 
bzw. ihre weitere wissenschaftliche Bearbeitung weisen 
kann. Die mit der Arbeit vorgelegten Forschungser
gebnisse müssen dem neuesten Stand des Wissen
schaftsgebietes entsprechen und die entscheidende in- 
und ausländische Literatur berücksichtigen.

(3) Die Ergebnisse der Arbeit sind in Thesen im 
Umfang von in der Regel einem Druckbogen zusam
menzufassen. Sie sind Bestandteil der Arbeit und mit 
zu bewerten.

(4) Die Arbeit ist entsprechend § 10 Abs. 1 zu be
werten.

(5) Bei Kollektivarbeiten hat der Kandidat über sei
nen Anteil eine schriftliche Erklärung abzugeben. Der 
Leiter des Kollektivs hat über die Leistung und der. 
Anteil des Kandidaten bei der Lösung der Aufgabe 
eine schriftliche Einschätzung zu geben.

(6) Der Arbeit ist eine Erklärung beizufügen, daß 
sie selbständig verfaßt wurde und andere als die ange
gebenen Hilfsmittel nicht benutzt wurden. In den 
Fällen des § 6 Abs. 3 muß angegeben werden, ob die 
gleiche oder eine ähnliche Arbeit eingereicht wird.

§5
Die Gutachten

(1) Die Arbeit ist in der Regel von 3 Gutacntem zu 
beurteilen; 2 Gutachter dürfen Angehörige der Univer
sität, Hochschule oder Institution sein, an der das Ver
fahren durchgeführt wird. Die Gutachter werden vom 
Dekan nach Konsultation der zuständigen Fachvertre- 
ter bestätigt.

(2) Als Gutachter können tätig werden
a) Professoren und Dozenten der Universitäten und 

Hochschulen
b) ihnen gleichgestellte Wissenschaftler der wissen

schaftlichen Akademien
c) entsprechend qualifizierte Vertreter der Praxis
d) wissenschaftliche Mitarbeiter, der Universitäten 

und Hochschulen, soweit sie den Grad eines Dok
tors der Wissenschaften besitzen.


